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Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt am Main zur 
Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des neuartigen 

Corona-Virus (SARS-CoV-2) im Stadtgebiet

Aufgrund von §§ 16, 28 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385), in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Hes-
sischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 06. Mai 2020 (GVBl. S. 310), sowie § 11 der Zweiten Verordnung 
zur Bekämpfung des Corona-Virus des Landes Hessen vom 13. März 2020 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. August 2020 (GVBl. S. 538), ergeht folgende

ALLGEMEINVERFÜGUNG
Abweichend von den Bestimmungen der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus des Landes 
Hessen (2. Corona-VO) vom 13. März 2020 in der ab dem 17. August 2020 gültigen Fassung wird für das 
Stadtgebiet der Stadt Frankfurt am Main angeordnet:

1. In Schulen nach § 33 Nr. 3 IfSG, mit Ausnahme der Primarstufe (erste bis vierte Jahrgangsstufe), besteht 
entgegen § 3 Abs. 1 der 2. Corona-VO eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung i.S.d. § 1a 
Satz 2 der 2. Corona-VO auch für den Präsenzunterricht im Klassen- oder Kursverband.

2. Die erweiterte Pflicht nach Ziff. 1 besteht ausnahmsweise nicht für Personen, die aufgrund einer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können 
(§ 3 Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 i.V.m. § 1a Satz 3 der 2. Corona-VO). 

3. Die erweiterte Pflicht nach Ziff. 1 gilt ferner nicht, soweit die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln 
gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, insbesondere der Mindestabstand von 1,50 Metern 
zu anderen Personen, eingehalten werden können.  

4. § 3 Abs. 1 Satz 2 der 2. Corona-VO findet in den betroffenen Schulen keine Anwendung.

5. Diese Allgemeinverfügung tritt am 24. August 2020 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 06. September 2020 
außer Kraft. 

BEGRÜNDUNG:
Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist einerseits § 16 Abs. 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG). Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können, oder 
ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, trifft die zuständige Behörde hiernach die notwendigen 
Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren. Wei-
tere Rechtsgrundlage ist § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG. Nach Satz 1 trifft die zuständige Behörde die not-
wendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, 
krankheitsverdächtig oder Ausscheider war; sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie 
sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen, oder von ihr bestimmte Orte oder 
öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. Nach Satz 2 kann die zuständige 
Behörde unter den Voraussetzungen des Satzes 1 Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Men-
schen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen 
oder Teile davon schließen.

– SONDERAUSGABE –
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Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. Die Infektion mit 
dem neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 kann zu der Lungenerkrankung COVID-19 führen. Durch den 
vorherrschenden Übertragungsweg von COVID-19 über Tröpfchen, z. B. durch Husten, Niesen, und durch 
teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es zu Übertragungen von Mensch zu 
Mensch kommen. Es werden in der Mehrzahl der Fälle zwar nur wenig schwerwiegende Krankheitsverläufe 
registriert, jedoch kann ein Ausbruch von COVID-19 auch zum Tode führen. Um die Zunahme der Infektio-
nen mit dem neuartigen Corona-Virus zu verlangsamen ist die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen 
Bedeckung eine geeignete Schutzmaßnahme. So empfiehlt das Robert-Koch-Institut (RKI) – dessen Einschät-
zungen im Bereich des Infektionsschutzes nach dem Willen des Gesetzgebers besonderes Gewicht zukommt 
(vgl. § 4 IfSG) – ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im öffentli-
chen Raum als einen weiteren Baustein, um Risikogruppen zu schützen und den Infektionsdruck und damit 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung zu reduzieren. Die Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung dient dabei nicht allein dem Schutz des jeweiligen individuellen Trägers vor 
einer eigenen Ansteckung, sondern gerade auch dem Schutz anderer Personen. Nach Einschätzung des RKI 
können durch eine Mund-Nasen-Bedeckung infektiöse Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder 
Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Sprechen, Husten oder Niesen 
anzustecken, könne so verringert werden. Dies gilt insbesondere für Situationen, in denen mehrere Menschen 
in Räumen zusammentreffen und sich dort längere Zeit aufhalten.

Die Hessische Landesregierung hat gemäß § 32 Satz 1 und 2 des IfSG die Zweite Verordnung zur Bekämp-
fung des Corona-Virus (2. Corona-VO) erlassen und darin u.a. besondere Maßnahmen für Schulen i.S.d. § 33 
Nr. 3 IfSG getroffen. 

Darunter zählt nach § 3 Abs. 1 der 2. Corona-VO auch die grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung mit Ausnahme des Präsenzunterrichts im Klassen- oder Kursverband. Nach § 11 der 
2. Corona-VO bleiben die örtlich zuständigen Behörden befugt, auch über diese Verordnung hinausgehende 
Maßnahmen anzuordnen.

Durch den Gemeinsamen Erlass des Hessischen Ministers des Inneren und für Sport sowie des Hessischen 
Ministers für Soziales und Integration zum Präventions- und Eskalationskonzept zur Eindämmung der weiteren 
Ausbreitung von SARS-CoV-2 in Hessen vom 08. Juli 2020 wurde den Landkreisen und kreisfreien Städten 
aufgetragen, Maßnahmen in Abhängigkeit von der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb 
der vergangenen sieben Tage durchzuführen.

Die gesundheitsamtlich ermittelte Zahl der Neuinfektionen im Stadtgebiet der Stadt Frankfurt a.M. im hier 
maßgeblichen Referenzzeitraum von sieben Tagen beläuft sich nach Stand vom 20. August 2020 auf 25 Neu-
infektionen pro 100.000 Einwohner. Die Stadt Frankfurt a.M. befindet sich demnach nunmehr in der 2. Stufe 
(gelb) des Präventions- und Eskalationskonzepts. 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Allgemeinverfügung ist von einem weiteren Anstieg der COVID-19 Fälle 
auszugehen. Die gemeldeten Fälle treten in Frankfurt a.M. verteilt auf. Sie betreffen nicht lediglich einzelne 
Einrichtungen, Betriebe oder sonstige abgrenzbare Teilbereiche des öffentlichen Lebens und sind auch nicht 
nur auf einzelne Stadtteile beschränkt.

Die Stadt Frankfurt am Main sieht sich dementsprechend veranlasst, die genannten notwendigen Schutzmaß-
nahmen zu treffen, um einer weiteren flächendeckenden Ausbreitung und der damit einhergehenden Gefahr 
zahlreicher schwerer, ggf. auch tödlicher, Krankheitsverläufe und einer möglichen Überlastung des Gesund-
heitssystems wirksam vorzubeugen und entgegenzuwirken.

Die angeordneten Maßnahmen sind geeignet, um diesen Zweck zu erreichen. 

Die erweiterte Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung betrifft Schülerinnen und Schüler so-
wie Lehrerinnen und Lehrer in weiterführenden Schulen, soweit in den Klassenräumen der Mindestabstand 
von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Dies dient dem Schutz vor möglicher Übertragung mit SARS-
CoV-2 in Klassenräumen, vor dem Hintergrund der aktuell deutlich ansteigenden gemeldeten Infektionen mit 
SARS-CoV-2. 

Zahlreiche gemeldete Fälle an COVID-19, verursacht durch das Virus SARS-CoV-2, sind auf Reiserückkehrer 
aus Risikogebieten zurückzuführen. Ein Schwerpunkt liegt dabei derzeit auf Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen. Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist ein wirkungsvoller Schutz vor Infektionen, sollten mit 
SARS-CoV-2 infizierte Personen unerkannt im Schulunterricht sein. Deshalb wird die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung zunächst bis zum 06.09.2020 begrenzt, um insbesondere die Inkubationszeit im Zu-
sammenhang mit Reiserückkehrern abzubilden. Bis dahin wird eine Bewertung getroffen werden können, ob 
eine Verlängerung der Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin erforderlich sein wird.

So kann einer vermeidbaren Einschränkung des vollständigen Schulbetriebes wirkungsvoll entgegengewirkt 
werden.

Die Maßnahmen sind auch erforderlich. Es stehen insbesondere keine gleich geeigneten und milderen Maß-
nahmen zur Verfügung.
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Um dem herausragenden Ziel, den Bildungsauftrag des Staates auch in Pandemiezeiten erfüllen zu können, 
Rechnung zu tragen, gelten in Schulen im Allgemeinen andere, weniger strikte Regelungen in Bezug auf 
Abstands- und Hygieneregeln als in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Dabei wird insbesondere 
seitens des Verordnungsgebers in Kauf genommen, dass der Mindestabstand von 1,50 Metern während des 
Präsenzunterrichts im Klassen- und Kursverband vielfach nicht eingehalten werden kann. Gleichzeitig verhält 
es sich aus epidemiologischer Sicht, vor allem vor dem Hintergrund der Empfehlungen des RKI, jedoch so, 
dass das Einhalten des Mindestabstandes (zumal in geschlossenen Räumen) und, soweit dies nicht gewähr-
leistet ist, das durchgängige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung als geeignetstes Mittel im Kampf gegen die 
Verbreitung des Corona-Virus anzusehen sind. Eine mildere, gleich geeignete Maßnahme in Bezug auf den 
Schulbetrieb ist vor diesem Hintergrund nicht erkennbar. Die anderenfalls drohende erneute Einschränkung 
des Präsenzunterrichts wäre im Hinblick auf Art. 7 Grundgesetz (GG) und die Bildungschancen der Schülerin-
nen und Schüler als schwerwiegender zu klassifizieren.

Nach Auffassung der Stadt Frankfurt am Main wäre auch die erweiterte Anordnung der Mund-Nasen-Bede-
ckung für einzelne sonstige Lebensbereiche nicht gleichermaßen geeignet. So gilt zwar etwa auch im berufli-
chen Umfeld gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV) 
der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Metern nicht. Gemäß § 1 Abs. 5 CoKoBeV wird in diesem 
Zusammenhang das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung jedoch in Situationen, in denen Maßnahmen der 
physischen Distanzierung nur schwer eingehalten werden können, bereits dringend empfohlen. Durch ent-
sprechende Maßnahmen der Arbeitgeber und Dienstherrn wird diesem Gebot auch nach hiesiger vorläufiger 
Einschätzung derzeit überwiegend Rechnung getragen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das Einhalten 
des Mindestabstandes im beruflichen Umfeld in vielen Bereichen leichter fällt als während des Schulunterrichts 
in vergleichsweise engen Klassenräumen und dass auch dort, wo dies nicht durchgängig möglich erscheint, in 
der Regel keine vergleichbar große Personenzahl über einen vergleichbar langen Zeitraum zusammenkommt. 

Auch von der Herabsetzung der regelmäßig zulässigen Teilnehmerzahl für Veranstaltungen i.S.d. § 1 Abs. 2b 
CoKoBeV wird zunächst abgesehen, da eine solche Maßnahme nicht gleich geeignet erscheint. Dies gilt ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass in diesem Zusammenhang die Einhaltung des Mindestabstands bereits 
zwingend vorgeschrieben ist. Zur besseren Disziplinierung im Hinblick auf Verstöße initiiert die Stadt Frankfurt 
a.M. eine Öffentlichkeitskampagne und führt verstärkte Kontrollen durch. Hierbei handelt es sich um parallele 
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Erreichen der 2. Stufe des Präventions- und Eskalationskon-
zepts vorgesehen werden. 

Die Anordnung einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Der Eingriff in das 
Grundrecht der betroffenen Schülerinnen und Schüler und sonstigen dort tätigen Personen auf allgemeine 
Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) und das auf Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG gestützte öffentliche Ziel des Schutzes 
der Gesundheit der Bevölkerung und der Verhinderung der Überlastung des Gesundheitssystems stehen nicht 
außer Verhältnis zueinander.

Mit den in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen übt die Stadt Frankfurt a.M. den ihr zuste-
henden Ermessensspielraum pflichtgemäß und in rechtmäßiger Weise aus. Die angeordneten Maßnahmen 
sind zweckmäßig und, wie dargestellt, auch verhältnismäßig. Durch die Befristung bis zum 06. September ist 
überdies eine zeitnahe und fortlaufende Evaluierung von vorneherein gewährleistet.

RECHTSMITTELBELEHRUNG:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Frankfurt am Main, Adalbertstraße 18, 60486 Frankfurt am Main erhoben werden.

HINWEIS:
Eine Klage gegen diese Verfügung hat nach § 28 Abs. 3 i.V.m. 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung.

Frankfurt am Main, den 21.08.2020

Für den Magistrat der Stadt Frankfurt am Main:   Für das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Main:
Stefan Majer     Dr. Antoni Walczok
Stadtrat     Stellvertretender Leiter des Gesundheitsamts
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Öffentliche Ausschreibungen

Bekanntmachung von öffentlichen

Ausschreibungen 

Alle öffentlichen Ausschreibungen der Stadt 
Frankfurt am Main finden Sie im Internet 

unter www.vergabe.stadt-frankfurt.de

Amt für Bau und Immobilien
Fried-Lübbecke-Schule, Im Uhrig 17
– Grund- und Unterhaltsreinigung –
Öffentliche Ausschreibung Nr. 25-2020-00339 
nach VOL/A

a) Auftraggeber (Vergabestelle): 
Stadt Frankfurt am Main 
Amt für Bau und Immobilien  
Berliner Straße 33 - 35  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 / 212 - 42 723 
Telefax: 069 / 212 - 37 885 
E-Mail: thomas.heller@stadt-frankfurt.de 

b) Art der Vergabe: 
Öffentliche Ausschreibung VOL/A

c) Form, in der Angebote einzureichen sind:

	 £ über den Postweg

 £ mittels Telekopie

 £ direkt

 S elektronisch

d) Bezeichnung des Auftrags: 
UHR Fried-Lübbecke-Schule [LDL020]

 Art und Umfang der Leistung: 
Unterhaltsreinigung 1.372,56 m² inkl. Grundreini-
gung, zusätzliche Grundreinigung der Eigenreini-
gungsfläche 865,04 m²

 Produktschlüssel (CPV): 
90919300

 Ort der Leistung: 
Fried-Lübbecke-Schule 
Im Uhrig 17 
60433 Frankfurt am Main

 NUTS-Code: DE712

e) Unterteilung in Lose: nein

f) Nebenangebote: 
Nebenangebote sind nicht zugelassen

g) Ausführungsfrist: 
Die Vertragslaufzeit beträgt 2 Jahre mit der Op-
tion zur Verlängerung für 2 weitere Jahre. Sollte 
der Vertrag verlängert werden wird dies 3 Monate 
vor Vertragsende bekanntgegeben. Der Bieter hat 
keinen Anspruch auf die Vertragsverlängerung.

 Beginn:  01.12.2020
 Ende: 30.11.2022

h) Anfordern der Unterlagen bei: 
siehe a)

 Anforderungsfrist: 23.09.2020, 11.59 Uhr

 Ort der Einsichtnahme in Vergabe- 
unterlagen:  siehe a)

i) Ablauf der 
Angebotsfrist: 23.09.2020, 12.00 Uhr

 Bindefrist:  30.11.2020

j) Sicherheitsleistungen:  –

k) Zahlungsbedingungen: 
gemäß HVTG

l) Unterlagen zum Nachweis der Eignung:
 1.  Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers 

1.1  Handelsregisterauszug bzw. Auszug aus der 
Handwerksrolle (nicht älter als ein Jahr zum 
Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist).

 2.   Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfä-
higkeit

 2.1  Einen Nachweis über das Bestehen einer 
Betriebshaftpflichtversicherung mit Mindest-
deckungssummen für Personen- Sachschä-
den- und Vermögensschäden pauschal 5 Mio. € 
p.a. x 2, Tätigkeits- bzw. Bearbeitungsschä-
den 5.000.000 € p.a. x 2, Schlüsselschäden 
100.000 € p.a. x 2, sowie Umwelthaftpflicht-
versicherung für Personen-, Sach- und 
mitversicherte Vermögensschäden pauschal 
5 Mio. € je Schadenfall gemäß § 9.2.9 der 
besonderen Vertragsbedingungen. Sollten 
diese Mindestdeckungssummen nicht nach-
gewiesen werden können, ist eine Erklärung 
der Versicherung auf Erhöhung bis zu den 
geforderten Summen im Zuschlagsfall vorzu-
legen. Der Versicherungsnachweis darf nicht 
älter als ein Jahr zum Zeitpunkt des Ablaufs 
der Angebotsfrist sein.

 2.2  Umsatzhöhe der letzten zwei Geschäftsjahre 
im Bereich der ausgeschriebenen Reini-
gungsleistungen.

 3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
 3.1  Mindestens zwei Referenzen von in der 

Art mit den ausgeschriebenen Leistungen 
vergleichbaren Objekten (Schule/Universität). 
Jede der zwei Referenzen muss mindestens 
eine Gesamtgröße von 500 m² aufweisen; 
beiliegendes Formblatt („Anlage 3.1 der 
Bieter-Checkliste“) ist zwingend auszufüllen.

 3.2  Darstellung der Arbeitsorganisation (Objekt-
übernahme und -vorbereitung, Reinigungs-
plan, Arbeitskleidung, Geräteausstattung, 
Chemie, ggf. mit Bilddarstellung)

 3.3  Aktuelle Anzahl Mitarbeiter / Mitarbeiter innen 
im Bereich der ausgeschriebenen Reini-
gungsleistungen
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 3.4  Qualitätsbeauftragter / Qualitätsbeauftragte 
Ihres Unternehmens (Name / Qualifikation)

 3.5  Aussagefähige Darstellung des Konzeptes 
zur Qualitätssicherung hinsichtlich Dokumen-
tation und unangemeldeter Qualitätskontrol-
len 
-   In welcher Form und in welchen Abständen 

erfolgen unangemeldete Qualitätskontrollen 
(vgl. § 4 des Reinigungsvertrages)?

  -   Wie werden die Ergebnisse dokumentiert 
und ausgewertet?

m) Kosten der Vergabeunterlagen:
 Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.

n) Zuschlagskriterien: 
wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug auf 
die nachstehenden Kriterien (die Zuschlagskri-
terien sollten mit ihrer Gewichtung angegeben 
werden bzw. in absteigender Reihenfolge ihrer 
Wichtigkeit, wenn eine Gewichtung nachweislich 
nicht möglich ist)

 1 Preis (70 %)
 2 Qualität (30 %)

o) Nichtberücksichtigte Angebote: 

p) Weitere Anforderungen nach dem Hessischen 
Vergabe- und Tariftreuegesetz: 
Das Formblatt „Verpflichtungserklärung zu 
Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen 
Aufträgen nach dem Hessischen Vergabe- und 
Tariftreuegesetz‘‘ ist mit den Angebotsunterlagen 
einzureichen. Ist der Einsatz von Nachunterneh-
mern vorgesehen, sind sowohl für den Bieter 
als auch für jeden einzelnen Nachunternehmer 
Verpflichtungserklärungen vorzulegen. 
Es ist der aktuelle, zum Zeitpunkt des Ausfüh-
rungsbeginns gültige, Tariflohn anzugeben. 
Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstoßes 
gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung 
zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden 
Verpflichtung wird vereinbart:  ja 

 Angaben zur Höhe der 
Vertragsstrafe:  siehe Vergabeunterlagen

 Soziale, ökologische, umweltbezogene und 
innovative Anforderungen:  –

q) Sonstige Informationen: 
Kostenloser Download und Angebotsabgabe 
unter www.vergabe.stadt-frankfurt.de.

 Für das Angebot sind die von der Vergabestel-
le vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Die 
Angebote müssen alle geforderten Angaben, 
Erklärungen und Preise enthalten. Von einer 
Nachforderungsmöglichkeit der Unterlagen 
gemäß § 16 Abs. 2 VOL/A wird die Vergabestelle 
absehen. Unvollständige Angebote werden dem-
zufolge ohne Nachforderung ausgeschlossen. 

 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass fol-
gende Unterlagen zwingend mit dem Angebot 
einzureichen sind: 
-  Aufschlüsselungen der Stundenverrechnungs-

sätze bezüglich sozialversicherungspflichtigen 
und geringfügigen Beschäftigten,

 -  Bestätigung über die Unterweisung zu Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei der Ausführung 
von Reinigungstätigkeiten (UVV),

 -  beigefügtes Formular Bestätigung der Objektbe-
sichtigung.

 Zusätzliche Angaben/Nachweise: 
Niederlassung im Rhein-Main-Gebiet (ca. 40 km 
Umkreis Frankfurt)? 
- Wenn ja, Adresse angeben 
-  Wenn nein, ausführliche Darstellung, wie die 

vertragsgemäße Leistungserbringung sicherge-
stellt werden soll.

 Erläuterungen zum Wertungsschema:
 1.  Erläuterung zum Kriterium Preis:  

Die Wertung des Kriteriums „Preis“ wird wie 
folgt vorgenommen: 
Der niedrigste angebotene Preis, aller wertba-
ren Angebote erhält die volle Punktzahl. Die 
übrigen Angebote werden dazu ins Verhältnis 
gesetzt.

 2.  Erläuterung zum Kriterium Qualität: 
Zur Bemessung der Qualität wird zunächst der 
Mittelwert aller Wochenstunden ermittelt. Alle 
Wochenstundensätze ab dem „Mittelwert“ und 
darüber hinaus erhalten die volle Punktzahl 
von 30. Unterhalb des „Mittelwertes“ erfolgt 
eine lineare Reduzierung der Punktzahl, die 
bei  einer Unterschreitung dieses Wertes von 
90% bei der Punktzahl 1 endet.

Amt für Bau und Immobilien
Römerstadtschule, 
In der Römerstadt 120E
– Maler- und Lackierarbeiten –
Offenes Verfahren Nr. 25-2020-00347 
nach VOB/A Abschnitt 2

1.1)  Name und Anschrift des öffentlichen 
Auftraggebers: 
Amt für Bau und Immobilien 
Gerbermühlstraße 48 
60594 Frankfurt am Main 
E-Mail: eva.hanf-dressler@stadt-frankfurt.de

1.2) Weitere Auskünfte erteilen: 
Amt für Bau und Immobilien 
Gerbermühlstraße 48 
60594 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 212 - 74 445 
Telefax: 069 / 212 - 44 512 
E-Mail: eva.hanf-dressler@stadt-frankfurt.de 
Internet: www.abi.frankfurt.de

1.4) Angebote oder Teilnahmeanträge 
sind einzureichen: 
elektronisch via www.vergabe.stadt-frankfurt.de

1.5) Die vollständige Veröffentlichung finden 
Sie unter:

 1. www.simap.eu.int
 2. www.vergabe.stadt-frankfurt.de
 3. www.had.de

2.1) Vergabenummer:
 25-2020-00347

2.2) Beschreibung des Gegenstandes / 
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des Auftrages: 
Bauvorhaben/Maßnahme: 
ROE Neubau Grundschule

 Art der Arbeiten/Leistungen: 
Maler-und Lackierarbeiten

2.3) Objekt/Liegenschaft: 
Römerstadtschule 
In der Römerstadt 120E 
60439 Frankfurt am Main

2.4) Auftragsdauer bzw. Frist für Durchführung 
des Auftrages: 
02.11.2020 bis 22.03.2021

3.1) Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 
17.09.2020, 09.30 Uhr

3.2) Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 
–

3.3) Auftragsdauer bzw. Frist für Durchführung 
des Auftrages: 
02.11.2020 bis 22.03.2021

4.1) Zusätzliche Angaben: 
Das Formblatt „Verpflichtungserklärung zu 
Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen 
Aufträgen nach dem Hessischen Vergabe- 
und Tariftreuegesetz’’ ist mit den Angebots-
unterlagen einzureichen. Ist der Einsatz von 
Nachunternehmern vorgesehen, sind sowohl 
für den Bieter als auch für jeden einzelnen 
Nachunternehmer Verpflichtungserklärungen 
vorzulegen.

5.2) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/ 
Nachprüfungsverfahren: 
Vergabekammer des Landes Hessen beim 
Regierungspräsidium Darmstadt, Regierungs-
präsidium Darmstadt, Dezernat III 31.4 - 
VOB-Stelle, Wilhelminenstraße 1 - 3 
64283 Darmstadt

 Der Antrag auf Einleitung eines Nach- 
prüfungsverfahrens ist gem. § 160 GWB 
unzulässig, soweit 
1.  der Antragsteller den geltend gemachten 

Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Ein-
reichen des Nachprüfungsantrags erkannt 
und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalenderta-
gen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach 
§ 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

 2.  Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar 
sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in 
der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe ge-
genüber dem Auftraggeber gerügt werden,

 3.  Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der 
Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsab-
gabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden,

 4.  mehr als 15 Kalendertage nach Eingang 
der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen 
sind.

 Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungs-

verfahrens zum Zwecke der Aufhebung des 
Zuschlages ist außerdem unzulässig, wenn 
ein wirksamer Zuschlag erteilt wurde 
(§ 168 Abs. 2 GWB).
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In Ihren Büros und im Aktenkeller haben Sie keinen Platz mehr für Ihre Dokumente und Unterlagen 
und möchten wissen, wie das Verfahren bei der Aktenaussonderung funktioniert? 

Das Hessische Archivgesetz verpflichtet die Stellen der Stadtverwaltung, nicht mehr benötigte 
Unterlagen dem zuständigen Archiv zur Archivierung anzubieten. Dies gilt nicht nur für Akten, 
sondern auch für Karten, Pläne, Fotos und digitale Materialien. Das Institut für Stadtgeschichte ent-
scheidet in seiner Funktion als Stadtarchiv, welche dieser Unterlagen dauerhaft und fachgerecht 
aufzubewahren sind und stellt sie der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. 

Sie möchten Ihre Verwaltungsunterlagen abgeben? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Institut für Stadtgeschichte  
Münzgasse 9 
60311 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 / 212 - 33 374 
Email:
info.amt47@stadt-frankfurt.de  
Homepage: 
http://www.stadtgeschichte-ffm.de
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